
" REPUBLIK ÖSTERREICH 
DER BUNDESMINISTER FÜR 

ÖFFENTLICHE WIRTSCHAFT UND VERKEHR 

A-1030 Wien, Radetzkystraße 2 

Tel. (0222) 711 62-9100 

Teletex (232) 3221155 

L 

MAG. VIKTOR KLIMA 

Pr.ZI. 1805312-4/1995 

ANFRAGEBEANTVVORTUNG 

betreffend die schriftliche Anfrage der Abg. 

Telex 61 3221155 
Telefax (0222) 713 78 76 
DVR: 009 02 04 
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ZI. 185/J~NR/1994, "HLwBahnstrecke 

Parndorf-Kittsee" 

Ihre Fragen darf ich wie folgt beantworten: 

Zu Frage 1: 

XOCGP.-NR 
2'12 

1995 -02- f 6 

1JS" 

"Wurde für die Bahnstrecke Pamdorf- Kittsee bereits eine Verordnung gern. § 1 Hochleistungs
streckengesetz eriassen? FaUs ja, bitte legen Sie die Verordnung bei" 

Am 4. Februar 1994 wurde mit Verordnung der Bundesregierung (BGBI.Nr. 1994/83) 

die Strecke Parndorf - Staatsgrenze bei Kittsee zur Hochleistungsstrecke erklärt 

(Beilage)_ 

Zu Frage 2: 
"Inwieweit wurde bei- der Pianurlg der HL -Strecke Pamdort-Kittsee auf die gepiante Urnfahrung Kittsee 
bzw. auf den Grenzübergang Kittsee Rücksicht genommen?" 

Im Zuge der eisenbahnrechtlichen Einreichung der ÖBB für das Baulos Kittsee 

war in den hiezu vorgelegten Prüjektsunterlagen auch ein Projekt des Amtes der 

Burgeniändischen Landesregierung betreffend eine niveaufreie Ouerung der B 50 -

Umfahrung Kittsee - ausgewiesen bzw. ist u.a. im Bereich des bestehenden 

Grenzüberganges die Hersteilung einer Eisenbahnkreuzung vorgesehen. Für dieses 

Baulos erfotgte zwischenzeitig mit Bescheid vom 31. August 1994, ZI. 225.526/13-

11/2/94 u.a. die Erteilung der eisenbahnrechtlichen Baugenehmigung. 

lAS 
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Zu Frage 3: 
"Wann ist mit der Fertigstellung der HL-Strecke Pamdorf-Kittsee und der Verlängerung Richtung 
Bratislava zu rechnen?" 

Ein Fertigstellungstermin für die durchgehende Strecke Parndorf -

Bratislava/Petrzalka ist bis zum Jahre 1997 angestrebt worden. \/Vie weit dieser 

Termin auch von der neuen slowakischen Regierung angestrebt wird, kann derzeit 

nicht beurteilt werden. 

Zu Frage 4: 
"Welche Kapazitäten wird die HL-Strecke Pamdorf - Kittsee besitzen?" 

Für die vorerst eingleisig ausgebaute Strecke wird die Kapazität ca. 90 Züge pro Tag 

betragen. Eine mögliche spätere zweigleisige Strecke wird eine Kapazität von ca. 

240 Zügen pro Tag aufweisen. 

Zu Frage 5: 
"Stimmt es, daß im Bereich des Grenzüberganges Kittsee ein Umladebahnhof zur Bahn errichtet werden 
soll? Wenn ja, wurde bei der Planung die dadurch zusätzlich entstehende Belastung des 
Grenzübergangs berücksichtigt?" 

Im Bahnhof Kittsee wird \·veiterhin eine private Anschlußbahn bestehen bleiben. Ein 

"Umladebahnhof' ist seitens der ÖBB nicht geplant. 

Im Bahnhof Kittsee ist derezeit kein Terminal für den Umschlag vom 

Straßengüterverkehr auf die Schiene vorgesehen. Die slowakischen Stellen 

überprüfen derzeit die Möglichkeit der Errichtung eines Umschlagterminals im 

Bahnhof Petrzalka, wodurch der Straßengüterverkehr bereits vor der 

österreichischen Grenze auf die Schiene verlagert werden könnte. 

1 Beilage 

n, am 10, ",rttbtu BH995 

Der Bund fmi~ister 
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P. b. b. Erscheinungsort Wien, Verlagsposlamt 1030 Wien 

1875 

BUNDESGESETZBLATT 
FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH 

Jahrgang 1994 Ausgegeben am 4. Februar 1994 26. Stück 

83, Verordnung: J. Hochleistungsstrecken-Yerordouag 

84, 

85. 

Verordnuog: 

Verordnung: 

Verordnung über geringfügige Baumaßnahmeo an Eisenbahnübergingen 1993 

Begrenzung der Emis~ion von luftveruoreinigenden Stoffen aus A.nhgen zur 
ZcmeoteI"Zeuguog beim Bergbau 

.86. Verordnung: Bestimmung des Straßcnverl:lufes der B 227 Donauluoal Straße im Bereich der Stadt 
Wien 

87. V cror4nung: Änderung der Studienordnung für den Studienversuch Emihruogswissensch.aften 
I 

83. Verordnung der Bundesregierung über 
die Erklärung weiterer Eisenbahnen zu Hoch
leistungsstrecken (3. Hocbleistungsstrecken-

Verordnung) 

Auf Grund des § 1 Abs. J des Hochleistungs· 
s.rcl'kengesetzes, BGBI. Nr. 135/1989,' in der 
hssun5; des Bundesgesetzes BGBI. Nr. 576/1989, 
\\·tre \·l-rnrdqet· 

fclg"nde Eiscnbölhnen (Strecken bz '11.' , StrC'k. 
k~n;('ii<' ... inschl,c[;lich der nOt",'endigen Eiscnbahn
:lGI.1ger.) werden zu Hochleistungsstrecken erklärt: 

I S~.I/.bur[;-~'org! 

1 3: . .\1ich:it'I- Kbgenfurt- Vill.lch 
:; \;::'i~n - Eisenstadl-Oberwart-GrlZ - Kb

~(.'n{l1rt - Vdlach-Staalsgrenzc Onerreichl 
I::tli("n 

4 \t:'ien - Staltsgrenze bei Bernhardsthal 
5, Parndorf-StaatSgrenu bei KittSee 

\ir:lni{Zk~ Busc:k Dohnal 
Mock SChÜHd Hesoun 

\\'eiss 
Lacina 

:\UHCJ"'o inkJet löschn:tk Michalck Fasslabend 
ri\chler Rauch-Kalla! Scholten Klinll 

84. Yerordnung des Bundesministers für 
öffendiche Wirtschaft und Verkehr über 
Erweiterungs-. Erneuerungs- und Umbauec:n 
geringen Umfangc:s sowie Abtragungen an 

schic:nc:nglc:ichc:n Eisenbahnübergängen 
(Verordnung über geringfügige Baumaßnah

mc:n :In Eisc:nbahnübergängen 199 J) 

,l,ui Crund 0':) § 1 ~ :\bs, 4 des Eisenbahn· 
.1;t'~ctl.O 195? BGBI. ~r 6:;. zuletzt 'I:;dndcl~ 
durl'h Jas BundC:'ßn .... z BCBI. :-':1'. 451/1 <Jn, \\'I~d 
',,,rordnet: .. 

Gdtungsbereich 

§ 1. Diese Verordnung gilt für Haupt- und 
Nebenbahnen gemäß § 1 Z I 1; für Str;ißenbahnen 
gem:iß § 1 Z I 2 sowie für Anschlußbahnen gemäß 
§ 1 Z 11 1 des Eisenbahngesetzes 1957. 

Allgemeines 

§ 1. In dieser, Verordnung angeführte Erweite· 
rungs·, Erncuerungs· und Umbauten geringen 
Cmbn[;es so\\',e Abtragungen an schienengleichen 
Eisenbahnüberg:ingen bedürfen keiner eisenbahn
:c:chdil'hen Baugcnehmigung und keiner Betriebs
bc:,,'illigung. sofern 

I das Eisenbahnunternehmen diese Mal~nah
men Untcr der Leitung und Aufsicht einer 
bc.:hlich zustlndigen gemäß § 15 des Eisen
bahngesetzes 1957 verzeichneten Person 
durchführt, 

1 Rechre und Interessen Dritter entweder durch 
diese ~hßn3.hmen nicht berührt' werden oder 
deren Zustimmung zu diesen MaßI\:!hmen 
ba~it~ "Orlit'gl und 

. c:ist'nbJhnrechdich bcreil~ genehmigte Bau· 
leilt' und S<.hlhungen vero.'endet werden, 

Maßnahmen geringen Umfanges 

§ 3. Er\\'ciu:rungs-, Erneuerungs- und Umbauten 
geringen Umfanges sowie Abtragungen an schie· 
Ilt'ngleichen Eisi:nbahnübergängen im Sinne des 5 2 
sind 

I. dic: Vcrbreiterung, Verschmälerung, Verlän
gerung (insbesondere nach der Zulegung 
\'on Gleisen oder nach der EinhC:l.iehun!; 
" .. citert'r Glei~e in die Sicherung), Verkür
zung (insbesondere nach dem Abtrag \'on 
GI ... is<:n) oder J;,-ringfügigC' Verschiebung 
('in.:r nichttechnisch gesicherten Eiscnblhn· 
kreuzung (§§ 4, 6 und 10 Abs 3 drr 

;4 
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